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Ö F F E N T L I C H E    B E K A N N T M A C H U N G 

 

über die Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen bzgl. des Antrags auf Erteilung eines 

Vorbescheides zur Gewinnung von Kiesen und Sanden nach dem Abgrabungsgesetz in Elsdorf, 

Gemarkung Oberembt, Flur 16 , Flurstücke  55, 56, 58, 64, 67, 68, 70 und 71  

 

Antragsteller: Michael Gülden   

 

Herr Michael Gülden hat beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises für das o.g. Vorhaben die Erteilung eines 

Vorbescheides gemäß § 5 des Gesetzes zur Ordnung von Abgrabungen für das Land Nordrhein-

Westfalen (Abgrabungsgesetze NRW – AbgrG) vom 23.11.1979 (GV. NRW. 1979 S. 922) hinsichtlich der 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit einer Trockenabgrabung unter Ausschluss der Belange des 

Naturhaushalts, der Landschaft und der Erholung,  des Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und 

des Bodenschutzes beantragt.  

  

Dieser Antrag nebst Planunterlagen und Umweltverträglichkeitsprüfung lag in der Zeit vom 

21.11.2016 bis einschließlich 19.12.2016 bei der Stadt  Elsdorf und beim Rhein-Erft-Kreis während der 

allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

 

Die gegen dieses Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am   

 

26.01.2017 um 10.00 Uhr 

 

im Kreishaus des Rhein-Erft-Kreis, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, Sitzungszimmer KT 1 Raum 

32 gemäß § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen erörtert. 

 

Zur Teilnahme sind Betroffene und Einwender berechtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im 

Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

  

 

Bergheim, den 29.12.2016 

Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Im Auftrag 

 

Reinders 
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Einladung 

 

zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Lipp/Kaster am Donnerstag, den 09.02.2017 um 19.00 Uhr, im 

Restaurant Casino Maaßen, Josef‐Schnitzler‐Str. 32, 50181 Bedburg‐Königshoven. 

 

Tagesordnung 

1. Niederschrift über die Versammlung vom 05.03.2013 

2. Haushaltsrechnung von 2013‐ 2017 

3. Bericht der Rechnungsprüfer 

4. Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers 

5. Neuwahl des Vorstandes 

6. Neuwahl des Geschäftsführers 

7. Neuwahl zweier Rechnungsprüfer 

8. Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017‐2021 

9. Verschiedenes 

 

Die  an  der  Versammlung  teilnehmenden  Jagdgenossen  oder  deren  durch  schriftliche  Vollmacht 

beauftragten Vertreter müssen  sich über  ihre Person ausweisen können und die genaue Größe der  in 

ihrem Eigentum stehenden bejagdbaren Fläche vor Betreten des Versammlungsraumes angeben. 

 

Bedburg, 02.01.2017          Der Jagdvorstand 
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